
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 23. Februar 2021 
Dritter Senat - 3 AZR 618/19 - 
 ECLI:DE:BAG:2021:230221.U.3AZR618.19.0 

  
I. Arbeitsgericht Frankfurt am Main Urteil vom 25. Januar 2018 

- 20 Ca 5977/17 - 
  
II. Hessisches Landesarbeitsgericht Urteil vom 22. Mai 2019 

- 6 Sa 393/18 - 
  
  

 

Entscheidungsstichworte:  

Betriebliche Altersversorgung - allgemeiner Gleichheitssatz 

Leitsatz: 

Es verstößt gegen den allgemeinen Gleichheitssatz, wenn die Tarifver-
tragsparteien regelhafte und verstetigte Zusatzarbeit nicht für betriebsren-
tenfähig erklären, wohl aber die für gleiche Arbeitszeit an andere Arbeit-
nehmer gezahlte Grundvergütung. 
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BUNDESARBEITSGERICHT 

3 AZR 618/19 
6 Sa 393/18 
Hessisches 
Landesarbeitsgericht 

Im Namen des Volkes! 
Verkündet am 
23. Februar 2021 

URTEIL 
Kaufhold, Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

In Sachen 

 

Kläger, Berufungskläger und Revisionskläger, 

 

 

pp. 

 

 

 

Beklagte, Berufungsbeklagte und Revisionsbeklagte, 

 

 

 

hat der Dritte Senat des Bundesarbeitsgerichts aufgrund der mündlichen  

Verhandlung vom 23. Februar 2021 durch den Vorsitzenden Richter am Bundes-

arbeitsgericht Dr. Zwanziger, den Richter am Bundesarbeitsgericht Dr. Roloff, die 

Richterin am Bundesarbeitsgericht Dr. Günther-Gräff sowie den ehrenamtlichen 

Richter Prof. Dr. Reiter und die ehrenamtliche Richterin Dr. Böning für Recht er-

kannt: 
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Auf die Revision des Klägers wird das Urteil des  
Hessischen Landesarbeitsgerichts vom 22. Mai 2019  
- 6 Sa 393/18 - aufgehoben. 

Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil des Arbeitsge-
richts Frankfurt am Main vom 25. Januar 2018 - 20 Ca 
5977/17 - abgeändert. 

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, dem 
Kläger bei Eintritt eines Versorgungsfalls eine Betriebsrente 
zu gewähren, bei deren Berechnung für den Zeitraum 
1. Mai 2002 bis zum 31. Dezember 2015 die Vergütung für 
die tatsächlich von ihm geleisteten Stunden - begrenzt auf 
die regelmäßig zu leistenden Monatsstunden eines ver-
gleichbaren Vollzeitarbeitnehmers - zzgl. Urlaubs- und 
Weihnachtsgeld - begrenzt auf den Grundvergütungsanteil 
eines vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmers - und des an-
teiligen Zuschlags zum Urlaubsgeld gemäß dem Vergü-
tungs- und Eingruppierungstarifvertrag Nr. 3 für Mitarbeiter 
der LSG mit Verträgen zur Anpassung der Arbeitszeit an 
den Arbeitsanfall in der jeweiligen Fassung zugrunde zu le-
gen ist.  

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen. 
 
 

Von Rechts wegen! 
 
 
 

Tatbestand 

 

Die Parteien streiten darüber, welches rentenfähige Einkommen des Klä-

gers für den Zeitraum 1. Mai 2002 bis 31. Dezember 2015 der Berechnung seiner 

Betriebsrente zugrunde zu legen ist. 

Der Kläger ist bei der Beklagten bzw. ihrer Rechtsvorgängerin, der 

L GmbH, seit dem 1. Mai 2002 beschäftigt. Die Beklagte erbringt Catering-

Dienstleistungen für Fluggesellschaften. Für den streitgegenständlichen Zeit-

raum hatten die Parteien einen „Teilzeitvertrag zur Anpassung der Arbeitszeit an 

den Arbeitsanfall“ geschlossen. Dieser Arbeitsvertrag lautet auszugsweise wie 

folgt: 

1  
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         „4. Es wird ein Einsatzumfang von 40 Stunden pro Monat 
festgelegt. Das Recht der Parteien, die genannte 
Stundenzahl im gegenseitigen Einvernehmen von Fall 
zu Fall zu erhöhen, bleibt unberührt.  

 5. Das nach Maßgabe der Ziffer 4 festgelegte Einsatzvo-
lumen wird entsprechend dem Arbeitsanfall erbracht. 
Dabei ist der Mitarbeiter zum Einsatz verpflichtet, 
wenn L ihm dessen Lage jeweils mindestens vier 
Tage im Voraus mündlich oder schriftlich mittteilt. Das 
Recht der Parteien, im gegenseitigen Einvernehmen 
auf die Einhaltung dieser Frist zu verzichten, bleibt 
hiervon unberührt. ...  

 6. Für die Beschäftigung gelten neben den Vereinbarun-
gen dieses Vertrages die Bestimmungen der jeweils 
gültigen Tarifverträge, LSGD-Regeln und der Be-
triebsvereinbarungen, soweit sie Mitarbeiter mit Teil-
zeitverträgen zur Anpassung der Arbeitszeit an den 
Arbeitsanfall ausdrücklich in ihren Geltungsbereich 
einbeziehen. …“ 

 

Der „Manteltarifvertrag Nr. 2 für Mitarbeiter der LSG mit Verträgen zur 

Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall“ (MTV Nr. 2), der selbst keine 

Regelung über Vollzeitarbeit trifft, lautet ua.: 

         „IV. Arbeitszeit 

 § 4 Arbeitszeit 

 Die Mitarbeiter sind verpflichtet, entsprechend dem vertrag-
lich vereinbarten Vertragsstundenvolumen im vertraglich 
vereinbarten Bezugszeitraum ihre Arbeitszeit nach dem Ar-
beitsanfall zu erbringen. 

 § 5 Mehrarbeit 

 (1) Die Arbeitszeit kann über das vertraglich vereinbarte 
Vertragsstundenvolumen im vertraglich vereinbarten 
Bezugszeitraum hinaus nur einvernehmlich erhöht 
werden. 

 (2) Für diese mehr geleisteten Arbeitsstunden erfolgt die 
Vergütung auf der Basis der Stundensätze gemäß § 3 
Abs. (1) VTV. 

 (3) Arbeitsstunden, die über das monatliche Stundensoll 
von Vollzeitmitarbeitern hinaus geleistet werden, sind 
Mehrarbeitsstunden. 

 …  

3  
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 § 16 Krankenbezüge 

 (1) Wird der Mitarbeiter durch Erkrankung oder Unfall ar-
beitsunfähig, so erhält er für die Dauer der Arbeitsun-
fähigkeit unter den nachfolgenden Voraussetzungen 
Krankenbezüge. 

 (2) Bis zur Dauer von sechs Wochen wird als Krankenbe-
zug die aktuelle Grundvergütung weitergezahlt. Au-
ßerdem erhält der Mitarbeiter je Kalendertag zur Ab-
geltung von Mehrarbeitsvergütung und Zeitzuschlä-
gen einen Pauschalbetrag, der sich nach § 24 
Abs. (2) - umgerechnet auf Kalendertage - errechnet. 
… 

 …  

 § 24 Erholungsurlaub 

 (1) … 

 (2) Für die Zeit des Erholungsurlaubs werden dem Mitar-
beiter die Grundvergütung und die Zulagen weiterge-
zahlt. Außerdem erhält der Mitarbeiter je Urlaubstag 
zur Abgeltung von Zeitzuschlägen auf Grundarbeits-
stunden einen Pauschalbetrag, der sich wie nachste-
hend ausgeführt errechnet. Der Pauschalbetrag wird 
ab dem ersten Urlaubstag berechnet. 

  a) Der Pauschalbetrag errechnet sich aus der 
Summe der in dem vorausgegangenen Kalen-
derjahr abgerechneten Zeitzuschläge auf 
Grundarbeitsstunden, geteilt durch die Zahl der 
vom Mitarbeiter tatsächlich geleisteten Arbeits-
tage (einschließlich Dienstreise- und Lehrgangs-
tage). Der Divisor wird erhöht um diejenigen 
planmäßigen Arbeitstage, an denen der Mitar-
beiter unentschuldigt gefehlt hat.“ 

 

Der Kläger arbeitete regelmäßig weit mehr als die vertraglich vereinbarte 

Grundarbeitszeit von 40 Stunden monatlich. Seine durchschnittliche Arbeitszeit 

betrug: 

         • Im Jahr 2005 116,43 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2006 139,63 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2007 144,5 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2008 133,45 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2009 140,49 Stunden im Monat 

4  
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 • Im Jahr 2010 162,96 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2011 114,46 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2012 163 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2013 137,07 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2014 169 Stunden im Monat 

 • Im Jahr 2015 160 Stunden im Monat bis Mai 

 • Im Jahr 2016 170 Stunden im Monat 

 

Bei der Beklagten wird zudem der „Manteltarifvertrag Nr. 14 für das Bo-

denpersonal“ (MTV Nr. 14) angewandt. Dieser nimmt „Mitarbeiter der Beklagten 

mit Verträgen zur Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall“ von seinem 

Geltungsbereich aus. Die tarifliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit eines 

Vollzeitarbeitnehmers lag nach den Feststellungen des Landesarbeitsgerichts im 

Zeitraum 2001 bis 2005 bei 37,05 Stunden, im Zeitraum 2005 bis 2011 bei 

35,00 Stunden, im Zeitraum 2011 bis 2013 bei 37,05 Stunden und seit 2013 bei 

39 Stunden.  

Die Vergütung bei der Beklagten richtet sich ua. nach dem „Vergütungs- 

und Eingruppierungstarifvertrag Nr. 3 für Mitarbeiter der LSG mit Verträgen zur 

Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall“ (VE TV Nr. 3) in der jeweiligen 

Fassung. 

Die Beklagte bzw. ihre Rechtsvorgängerin gewährt ihren Arbeitnehmern  

- auch dem Kläger - Leistungen der betrieblichen Altersversorgung auf der Basis 

tarifvertraglicher Regelungen. Bis zum 31. Dezember 2015 galt der Tarifvertrag 

Lufthansa-Betriebsrente für das Bodenpersonal vom 1. Juli 2003 (TV LH BRB). 

Hier ist ua. Folgendes geregelt:  

         „§ 4 Rentenbausteine 

 (1) Die dem Mitarbeiter zustehende jährliche Betriebs-
rente ergibt sich aus der Summe der bis zum Versor-
gungsfall bei der Gesellschaft erworbenen Renten-
bausteine. Rentenbausteine werden jeweils für ein 
Kalenderjahr ermittelt. 

 (2) Der für ein Kalenderjahr erworbene Rentenbaustein 
ergibt sich durch Multiplikation des jährlichen renten-

5  
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fähigen Einkommens gemäß § 5 mit dem für das je-
weilige Lebensalter maßgebenden Rentenwert ge-
mäß Rentenwerttabelle (dividiert durch 1.000) in der 
Anlage zu diesem Versorgungstarifvertrag. 

 ...  

 § 5 Rentenfähiges Einkommen 

 (1) Das rentenfähige Einkommen wird in einem vom Ka-
lenderjahr abweichenden 12-Monatszeitraum von ein-
schließlich Oktober des Vorjahres bis einschließlich 
September des betreffenden Kalenderjahres (Bemes-
sungszeitraum) ermittelt. Als rentenfähiges Einkom-
men für einen Jahresrentenbaustein wird die Summe 
der folgenden im Bemessungszeitraum bezogenen 
Vergütungen zugrunde gelegt: 

  a) Im Tarifbereich die monatlichen Grundvergütun-
gen zzgl. des Grundvergütungsanteils des Ur-
laubs- und Weihnachtsgeldes, des Zuschlags 
zum Urlaubsgeld gemäß Vergütungstarifvertrag, 
des Grundvergütungsanteils der tariflichen Ver-
gütungsfortzahlung nach § 31 Abs. (1) und (2) 
Manteltarifvertrag Boden, § 7 Tarifvertrag 
Schutzabkommen. 

  b) Im AT-Bereich die vertraglich als rentenfähig 
vereinbarte Vergütung. 

  c) Für Mitarbeiter auf Abruf bei der LSG gemäß 
Manteltarifvertrag für Mitarbeiter zur Anpassung 
der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall die Vergü-
tung für die vertraglich vereinbarte Grundarbeits-
zeit (Stundenvolumen) zuzüglich des anteiligen 
Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und des anteili-
gen Zuschlags zum Urlaubsgeld gemäß Vergü-
tungstarifvertrag für Mitarbeiter auf Abruf bei der 
LSG.“ 

 

Die Beklagte berechnete die Rentenbausteine des Klägers nach § 5 TV 

LH BRB für den streitgegenständlichen Zeitraum auf Basis eines rentenfähigen 

Einkommens für 40 Stunden monatliche Arbeitszeit. Sie erteilte dem Kläger jähr-

lich Mitteilungen über die Höhe der jeweils erworbenen Rentenbausteine. Unter 

„Erläuterungen“ hieß es jeweils: „Eine Überprüfung und gegebenenfalls erforder-

liche Berichtigung bleiben vorbehalten“. 
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Seit dem 1. Januar 2014 gilt der Tarifvertrag Lufthansa Rente Boden, der 

auszugsweise wie folgt lautet:  

         „§ 28. Aufrechterhaltung erworbener Anwartschaften 
gemäß TV LH-Betriebsrente/TV Vereinheitli-
chung LH-Betriebsrente 

 Für Bestandsmitarbeiter werden die bis zum 31.12.2015 
(Umstellungsstichtag) aus dem Tarifvertrag LH Betriebs-
rente für das Bodenpersonal vom 01.07.2003 (TV LH-Be-
triebsrente) bzw. dem Tarifvertrag zur Vereinheitlichung der 
betrieblichen Altersversorgung für das Lufthansa Boden-
personal vom 01.07.2003 (TV Vereinheitlichung LH-Be-
triebsrente) erdienten Versorgungsanwartschaften (Ren-
tenanwartschaften) gemäß den Bestimmungen der jeweils 
gekündigten Tarifverträge aufrechterhalten und zugesagt 
(vgl. Anlage 6 zu diesem Tarifvertrag) und neben den Leis-
tungen aus den Versorgungskonten als lebenslange Rente 
gewährt. 

 …  

 § 30. Mitarbeiter auf Abruf 

 Für Mitarbeiter auf Abruf (Mitarbeiter mit Verträgen zur An-
passung der Arbeitszeit an den Arbeitsanfall) der LSG gilt 
in Abweichung von § 3 Abs. 1 folgende Bemessungsgrund-
lage: Für Mitarbeiter mit Verträgen zur Anpassung der Ar-
beitszeit an den Arbeitsanfall erfolgt die Berechnung des 
rentenfähigen Einkommens auf Basis der tatsächlich ge-
leisteten Stunden bis zu einer Obergrenze von 163 Arbeits-
stunden im Monat (entspricht dem Monatsstundenvolumen 
eines Vollzeitmitarbeiters).“ 

 

In einem zuvor geführten Rechtsstreit haben die Parteien über den Um-

fang der arbeitsvertraglich vereinbarten Regelarbeitszeit des Klägers gestritten. 

Beim Bundesarbeitsgericht schlossen sie am 22. Februar 2017 in jenem Verfah-

ren (- 10 AZR 620/16 -) einen Vergleich. 

Mit seiner Klage hat der Kläger - soweit für die Revision noch von Inte-

resse - die Feststellung begehrt, dass die Beklagte bei der Berechnung seiner 

Jahresrentenbausteine für den streitgegenständlichen Zeitraum als rentenfähi-

ges Einkommen die Vergütung für die tatsächlich von ihm geleisteten Stunden 

bis zum Monatsstundenvolumen eines Vollzeitarbeitnehmers zugrunde zu legen 

hat, hilfsweise die von ihm entsprechend bezogene Vergütung. 

9  
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Er hat die Auffassung vertreten, seine betriebliche Altersversorgung sei 

anteilig nach seinem Beschäftigungsumfang im Vergleich zu einem Vollzeitar-

beitnehmer mit gleicher Betriebszugehörigkeit zu berechnen. Demnach sei sein 

rentenfähiges Einkommen anhand der Vergütung für die von ihm tatsächlich ge-

leisteten Stunden pro Monat - begrenzt auf das regelmäßige tarifliche Stunden-

volumen eines Vollzeitarbeitnehmers - zu ermitteln. Dies könne er beanspru-

chen, weil er - unbestritten - in dem streitgegenständlichen Zeitraum regelmäßig 

mehr als die vereinbarten 40 Stunden pro Monat an Arbeitsleistungen erbracht 

und wie ein Vollzeitarbeitnehmer gearbeitet habe. Bei einer Beschäftigung von 

der 41. Arbeitsstunde bis zum Erreichen des monatlichen Stundenvolumens ei-

nes Vollzeitbeschäftigten handele es sich nicht um zuschlagspflichtige Mehrar-

beit, sondern um regelmäßige Arbeitszeit. Er werde gegenüber Mitarbeitern in 

Vollzeit benachteiligt, da bei diesen deren monatliche Grundvergütung berück-

sichtigt werde, während bei ihm nur ein Teil der Vergütung für seine monatliche 

Arbeitszeit Berücksichtigung fände. § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB ver-

stoße gegen § 4 Abs. 1 Satz 2 TzBfG und den dort enthaltenen Pro-rata-tempo-

ris-Grundsatz sowie gegen Art. 3 Abs. 1 GG. Auch Tarifvertragsparteien seien 

hieran gebunden.  

Außerdem sei Ziff. 4 des Arbeitsvertrags nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB 

unwirksam, da er hierdurch unangemessen benachteiligt worden sei. Die Unwirk-

samkeit der Klausel führe im Wege ergänzender Vertragsauslegung zur Geltung 

der tarifvertraglichen wöchentlichen Arbeitszeit von 39 Stunden.  

Der Kläger hat - soweit für das Revisionsverfahren von Interesse - bean-

tragt 

         festzustellen, dass die Beklagte im Zeitraum vom 1. Mai 
2002 bis zum 31. Dezember 2015 sein rentenfähiges Ein-
kommen auf Basis der tatsächlich geleisteten Stunden im 
Monat bis zum jeweiligen Monatsstundenvolumen eines 
Vollzeitmitarbeiters zuzüglich des Urlaubs- und Weih-
nachtsgeldes und des anteiligen Zuschlags zum Urlaubs-
geld gemäß Vergütungstarifvertrag für Mitarbeiter auf Abruf 
bei der LSG zu berechnen hat; 

 hilfsweise festzustellen, 
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 dass die Beklagte im Zeitraum vom 1. Mai 2002 bis zum 
31. Dezember 2015 sein rentenfähiges Einkommen auf Ba-
sis der im Bemessungszeitraum bezogenen Vergütung und 
bei Zugrundelegung der von ihm tatsächlich geleisteten 
Stunden bis zum Monatsstundenvolumen eines Vollzeitmit-
arbeiters zu berechnen hat. 

 

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt und die Auffassung vertre-

ten, § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB verstoße weder gegen § 4 Abs. 1 

TzBfG noch gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz.  

Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen. Das Landesarbeitsgericht 

hat die Berufung des Klägers zurückgewiesen. Mit seiner Revision verfolgt der 

Kläger sein Klagebegehren weiter. Die Beklagte begehrt die Zurückweisung der 

Revision. 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Revision des Klägers ist begründet. Das Landesarbeitsge-

richt hat seine Berufung zu Unrecht zurückgewiesen, da die zulässige Klage  

- soweit noch zu entscheiden - begründet ist. 

A.  Die Revision ist zulässig, insbesondere ist sie ordnungsgemäß begrün-

det.  

I. Nach § 72 Abs. 5 ArbGG iVm. § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 ZPO gehört zum 

notwendigen Inhalt der Revisionsbegründung die Angabe der Revisionsgründe 

(dazu und zum Folgenden BAG 18. Februar 2020 - 3 AZR 137/19 - Rn. 29). Bei 

einer Sachrüge sind nach § 551 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a ZPO die Umstände 

zu bezeichnen, aus denen sich die Rechtsverletzung ergeben soll. Dabei muss 

die Revisionsbegründung den Rechtsfehler des Landesarbeitsgerichts so aufzei-

gen, dass Gegenstand und Richtung des revisionsrechtlichen Angriffs erkennbar 

sind. Das erfordert eine Auseinandersetzung mit den tragenden Gründen der an-

15  
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gefochtenen Entscheidung. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Pro-

zessbevollmächtigte des Revisionsklägers das angefochtene Urteil im Hinblick 

auf das Rechtsmittel überprüft und mit Blickrichtung auf die Rechtslage genau 

durchdenkt. Außerdem soll die Revisionsbegründung durch ihre Kritik des ange-

fochtenen Urteils zur richtigen Rechtsfindung durch das Revisionsgericht beitra-

gen. Dazu hat der Revisionsführer darzulegen, aus welchen Gründen er die Be-

gründung des Berufungsgerichts für unrichtig hält. Die bloße Wiedergabe oder 

der Verweis auf das bisherige Vorbringen genügen hierfür nicht.  

II. Diesen Anforderungen genügt - entgegen der Ansicht der Beklagten - die 

Revisionsbegründung. Die Revision macht ua. geltend, das Landesarbeitsgericht 

habe sich nicht mit dem Pro-rata-temporis-Grundsatz des § 4 Abs. 1 Satz 2 

TzBfG befasst. § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB verstoße aber hiergegen 

mit der Folge, dass die Vergütung für die über die vertragliche Arbeitszeit von 

40 Stunden hinaus bis zur tariflichen Regelarbeitszeit eines Vollzeitarbeitneh-

mers bei der Berechnung seiner Betriebsrente zu berücksichtigen sei. Träfe dies 

zu, so führte schon das zur Begründetheit der Revision. Außerdem hat der Kläger 

vorgebracht, er habe entgegen der Ansicht des Landesarbeitsgerichts keine 

Mehrarbeit geleistet. Dies habe das Landesarbeitsgericht auch nicht hinreichend 

begründet. Schließlich habe das Landesarbeitsgericht fehlerhaft angenommen, 

Ziff. 4 des Arbeitsvertrags benachteilige ihn nicht unangemessen. Vielmehr sei 

von einem Vollzeitarbeitsverhältnis auszugehen. Insgesamt stellt der Kläger die 

Entscheidung des Landesarbeitsgerichts damit hinreichend in Frage.  

B.  Die Revision hat Erfolg. Der Hauptantrag ist zulässig und begründet. 

I. Der Hauptantrag ist nach der gebotenen Auslegung zulässig. 

1. Der Antrag ist auf die Feststellung eines zwischen den Parteien beste-

henden Rechtsverhältnisses iSd. § 256 ZPO gerichtet. Zwar können nach dieser 

Bestimmung nur Rechtsverhältnisse Gegenstand einer Feststellungsklage sein, 

nicht hingegen bloße Elemente oder Vorfragen eines Rechtsverhältnisses. Eine 

Feststellungsklage muss sich allerdings nicht notwendig auf ein Rechtsverhältnis 

insgesamt erstrecken, sondern kann sich auf einzelne Beziehungen oder Folgen 
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aus einem Rechtsverhältnis, auf bestimmte Ansprüche oder Verpflichtungen so-

wie auf den Umfang einer Leistungspflicht beschränken (BAG 22. September 

2020 - 3 AZR 433/19 - Rn. 16 mwN). 

2.  So verhält es sich hier. Der Kläger begehrt mit seinem Hauptantrag - bei 

zutreffendem Antragsverständnis (zu den Auslegungsgrundsätzen vgl. BAG 

27. Juni 2017 - 9 AZR 120/16 - Rn. 11) - die Feststellung der Verpflichtung der 

Beklagten, ihm bei Eintritt eines Versorgungsfalls eine Betriebsrente zu gewäh-

ren, bei deren Berechnung für den Zeitraum vom 1. Mai 2002 bis zum 31. De-

zember 2015 die Vergütung für die tatsächlich von ihm geleisteten Stunden - be-

grenzt auf die regelmäßig zu leistenden Monatsstunden eines vergleichbaren 

Vollzeitarbeitnehmers - zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld - diese begrenzt auf 

den Grundvergütungsanteil eines vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmers - und 

zzgl. des anteiligen Zuschlags zum Urlaubsgeld gemäß dem VE TV Nr. 3 für Mit-

arbeiter der LSG mit Verträgen zur Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsan-

fall in der jeweiligen Fassung zugrunde zu legen ist. Wer Vollzeitarbeitnehmer ist, 

soll sich nach dem MTV Nr. 14 bestimmen. Damit begehrt der Kläger die Fest-

stellung eines Rechtsverhältnisses, nämlich des Umfangs der Versorgungsver-

pflichtung der Beklagten, soweit sie sich aus den Verhältnissen im streitgegen-

ständlichen Zeitraum herleitet. Bereits mit dem Entstehen einer Versorgungsan-

wartschaft wird ein betriebsrentenrechtliches Rechtsverhältnis begründet 

(st. Rspr., vgl. BAG 22. September 2020 - 3 AZR 433/19 - Rn. 17 mwN). 

3. Der Kläger hat ein rechtliches Interesse iSv. § 256 Abs. 1 ZPO an alsbal-

diger Feststellung der Leistungspflicht der Beklagten, da diese eine Verpflichtung 

im begehrten Umfang in Abrede stellt. Es ist unerheblich, dass der Versorgungs-

fall noch nicht eingetreten ist. Der Kläger hat ein rechtliches Interesse daran, Mei-

nungsverschiedenheiten über den Bestand und die Ausgestaltung der Versor-

gungsrechte möglichst vor Eintritt des Versorgungsfalls klären zu lassen. So kann 

er frühzeitig etwa bestehende Versorgungslücken schließen (BAG 22. Septem-

ber 2020 - 3 AZR 433/19 - Rn. 19 mwN). 
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4. Der Feststellungsantrag ist auch bestimmt genug iSd. § 253 Abs. 2 Nr. 2 

ZPO. Mit der begehrten Feststellung würde klar, welches rentenfähige Einkom-

men für die Berechnung der Rentenbausteine (§ 4 TV LH BRB) zu berücksichti-

gen ist. 

II. Die Klage ist in dem noch zur Entscheidung stehenden Umfang im 

Hauptantrag begründet. Die Beklagte ist verpflichtet, dem Kläger bei Eintritt des 

Versorgungsfalls eine Betriebsrente zu gewähren, bei deren Berechnung sie für 

den Zeitraum vom 1. Mai 2002 bis zum 31. Dezember 2015 die Vergütung für die 

tatsächlich von ihm geleisteten Stunden - begrenzt auf regelmäßig zu leistende 

Monatsstunden eines vergleichbaren Vollzeitarbeitnehmers - zzgl. Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld - diese begrenzt auf den Grundvergütungsanteil eines vergleich-

baren Vollzeitarbeitnehmers - und des anteiligen Zuschlags zum Urlaubsgeld ge-

mäß dem VE TV Nr. 3 für Mitarbeiter der LSG mit Verträgen zur Anpassung der 

Arbeitszeit an den Arbeitsanfall in der jeweiligen Fassung zugrunde zu legen hat. 

Die Regelung in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB verstößt gegen den all-

gemeinen Gleichheitssatz in Art. 3 Abs. 1 GG, soweit bei Arbeitnehmern „auf Ab-

ruf“ - „Mitarbeiter mit Verträgen zur Anpassung der Arbeitszeit an den Arbeitsan-

fall“ wie bei dem Kläger - trotz regelhafter und verstetigter, über die vertragliche 

Grundarbeitszeit hinausgehender und entlohnter Arbeitsleistungen nur die Ver-

gütung für die vereinbarte Grundarbeitszeit bei der Berechnung des rentenfähi-

gen Einkommens berücksichtigt wird. Jedenfalls für solche Fälle führt das zur 

Teilnichtigkeit (§ 134 BGB) dieser tariflichen Regelung und zur Begründetheit des 

vom Kläger geltend gemachten Anspruchs. Das gilt auch unter Berücksichtigung 

dessen, dass die Tarifverträge für den Kläger kraft arbeitsvertraglicher Verwei-

sung gelten. Der im vorangegangenen Verfahren geschlossene gerichtliche Ver-

gleich steht diesem Ergebnis nicht entgegen. 

1.  Der Kläger kann seinen Anspruch nicht auf den Arbeitsvertrag iVm. tarif-

lichen Regelungen stützen. 

a) Auf das Arbeitsverhältnis sind aufgrund vertraglicher Inbezugnahme in 

Nr. 6 des Arbeitsvertrags sowohl der TV LH BRB als auch der Tarifvertrag Luft-

hansa Rente Boden vom 2. August 2016 anzuwenden.  
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b) Beide Tarifverträge begründen den Anspruch nicht. 

aa) Gemäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB ist für Mitarbeiter auf Ab-

ruf die gemäß MTV Nr. 2 vertraglich vereinbarte Grundarbeitszeit (Stundenvolu-

men) zuzüglich des anteiligen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und des anteiligen 

Zuschlags zum Urlaubsgeld gemäß dem Vergütungstarifvertrag für Mitarbeiter 

auf Abruf bei der Berechnung des rentenfähigen Einkommens maßgeblich. Das 

ist die nach § 4 MTV Nr. 2 zu vereinbarende Arbeitszeit, die nach § 5 Abs. 2 MTV 

Nr. 2 einvernehmlich erhöht werden kann. Beim Kläger sind dies nach Nr. 4 sei-

nes Arbeitsvertrags 40 Stunden wöchentlich, nicht aber die hierüber hinausge-

hende Arbeitszeit. 

bb) Der Kläger kann den Anspruch auch nicht auf § 30 des Tarifvertrags Luft-

hansa Rente Boden vom 2. August 2016 stützen. Streitgegenständlich ist die Be-

rechnung der klägerischen Betriebsrentenansprüche bezogen auf den Zeitraum 

1. Mai 2002 bis 31. Dezember 2015 unter der Geltung des TV LH BRB. Die nach 

diesem Tarifvertrag bis zum 31. Dezember 2015 erdienten Versorgungsanwart-

schaften werden gemäß § 28 des Tarifvertrags Lufthansa Rente Boden vom 

2. August 2016 gemäß den Bestimmungen des TV LH BRB aufrechterhalten und 

neben den Leistungen nach dem neuen Tarifvertrag als lebenslange Rente ge-

währt. Danach lässt die tarifliche Neuregelung die unter Geltung der vorherigen 

Tarifregelung erdienten Anwartschaften unberührt, erhöht diese aber nicht. 

2. Ob dem Kläger § 4 Abs. 1 TzBfG zugutekommt, der nach § 22 Abs. 1 

TzBfG auch die Tarifvertragsparteien bindet und der eine Diskriminierung wegen 

der Teilzeitarbeit verbietet, kann dahinstehen.  

a) Im Grundsatz geht es um die Frage, ob der Kläger bei einer regelhaften 

und verstetigten Arbeitszeit dadurch, dass nur die vertragliche Grundarbeitszeit 

als rentenfähiges Arbeitseinkommen anzurechnen ist, gegenüber solchen Arbeit-

nehmern benachteiligt wird, die nach dem MTV Nr. 14 eine feste Arbeitszeit ha-

ben und deren dadurch erzieltes Einkommen als monatliche Grundvergütung ge-

mäß § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TV LH BRB rentenfähiges Einkommen bildet. 
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Als rentenfähiges Einkommen wird für Arbeitnehmer im Tarifbereich des 

MTV Nr. 14 die Summe der im Bemessungszeitraum bezogenen Vergütungen 

zugrunde gelegt. Maßgeblich ist die monatliche Grundvergütung, zzgl. des 

Grundvergütungsanteils des Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und des Zuschlags 

zum Urlaubsgeld (§ 5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 Buchst. a TV LH BRB). Die Grund-

vergütung wird für die regelmäßige Arbeitszeit geschuldet. Die höchste danach 

zu berücksichtigende Grundvergütung ist die für Vollzeitarbeitnehmer. 

Für Arbeitnehmer „auf Abruf“ wird als rentenfähiges Einkommen die Ver-

gütung angesetzt, die für die vertraglich vereinbarte Grundarbeitszeit (Stunden-

volumen) - zzgl. des anteiligen Urlaubs- und Weihnachtsgeldes und des anteili-

gen Zuschlags zum Urlaubsgeld - geschuldet wird (§ 5 Abs. 1 Satz 1, Satz 2 

Buchst. c TV LH BRB). Diese tarifvertraglich vorgesehene Beschränkung bei der 

Berechnung der Rentenbausteine nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB 

führt dazu, dass nur die Vergütung für die Grundarbeitszeit eines Abrufarbeitneh-

mers maßgeblich ist, auch wenn der Arbeitnehmer - wie der Kläger - regelhaft 

und verstetigt erhebliche Zusatzarbeit bis hin zur Grenze einer Vollzeittätigkeit 

geleistet hat. Die gezahlte Vergütung für die über die Grundarbeitszeit hinausge-

henden Stunden bleibt - selbst wenn monatlich Vollzeit gearbeitet wurde - nach 

der tariflichen Regelung unberücksichtigt. Abrufarbeitnehmer wie der Kläger wer-

den damit aus einer Vergütungsregelung zur betrieblichen Altersversorgung  

- nämlich aus § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TV LH BRB - ausgenommen. Im Ge-

gensatz zu Arbeitnehmern, die unter den MTV Nr. 14 fallen, wird Arbeitszeit - die 

über die vertragliche Grundarbeitszeit hinausgehende geleistete Zusatzarbeits-

zeit - nicht betriebsrentenwirksam, obwohl diese Zusatzarbeit regelhaft und somit 

verstetigt - ähnlich der Arbeitszeit eines Arbeitnehmers, der unter den MTV Nr. 14 

fällt - anfallen kann und beim Kläger auch tatsächlich angefallen ist. 

b) Gegen eine Anwendung von § 4 Abs. 1 TzBfG könnte sprechen, dass 

der Kläger nicht nur gegenüber Vollzeitkräften, sondern gegenüber allen Arbeit-

nehmern, die unter den MTV Nr. 14 fallen, möglicherweise unzulässig benach-

teiligt wird und zwar auch dann, wenn er die Stundenzahl einer Vollzeitkraft nach 

diesem Tarifvertrag erbringt. Zudem sieht der MTV Nr. 2 keine normalerweise zu 
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vereinbarende Arbeitszeit vor, so dass es insoweit weder Vollzeit- noch Teilzeit-

kräfte gibt. Diese Frage muss jedoch nicht entschieden werden, da dem Kläger 

der von ihm geltend gemachte Anspruch jedenfalls aus anderen Gründen zu-

steht.  

3. § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB verstößt in Fällen wie dem vor-

liegenden gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG und ist 

insoweit teilnichtig (§ 134 BGB). Das führt dazu, dass bei der Berechnung der 

Betriebsrente des Klägers die Vergütung für die von ihm im streitbefangenen 

Zeitraum geleisteten Stunden auch, soweit sie mehr als 40 Stunden monatlich  

- begrenzt auf die regelhafte Vollzeit - betragen, als rentenfähiges Einkommen 

einzubeziehen ist. 

a) Der allgemeine Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG bildet als funda-

mentale Gerechtigkeitsnorm eine ungeschriebene Grenze der Tarifautonomie 

(BAG 29. September 2020 - 9 AZR 364/19 - Rn. 47; 27. Mai 2020 - 5 AZR 

258/19 - Rn. 37; 19. Dezember 2019 - 6 AZR 563/18 - Rn. 25 mwN). Der Schutz-

auftrag der Verfassung verpflichtet die Arbeitsgerichte dazu, gleichheitswidrige 

Differenzierungen in Tarifnormen zu unterbinden (BAG 27. Mai 2020 - 5 AZR 

258/19 - Rn. 37 mwN). Dementsprechend ist Tarifregelungen die Durchsetzung 

zu verweigern, die zu gleichheitswidrigen Differenzierungen führen (BAG 

29. September 2020 - 9 AZR 364/19 - Rn. 47; 19. Dezember 2019 - 6 AZR 

563/18 - Rn. 23 ff.; 3. Juli 2019 - 10 AZR 300/18 - Rn. 18).  

Bei der Erfüllung ihres verfassungsrechtlichen Schutzauftrags haben die 

Gerichte allerdings zu beachten, dass den Tarifvertragsparteien als selbständi-

gen Grundrechtsträgern bei ihrer Normsetzung aufgrund der durch Art. 9 Abs. 3 

GG geschützten Tarifautonomie ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht. Sie be-

stimmen in diesem Rahmen nicht nur den Zweck einer tariflichen Leistung (BAG 

29. September 2020 - 9 AZR 364/19 - Rn. 47; 19. Dezember 2018 - 10 AZR 

231/18 - Rn. 34, BAGE 165, 1). Ihnen kommt auch eine Einschätzungspräroga-

tive zu, soweit die tatsächlichen Gegebenheiten, die betroffenen Interessen und 

die Regelungsfolgen zu beurteilen sind, sowie ein Beurteilungs- und Ermessens-
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spielraum hinsichtlich der inhaltlichen Gestaltung der Regelung. Die Tarifver-

tragsparteien sind nicht verpflichtet, die jeweils zweckmäßigste, vernünftigste  

oder gerechteste Lösung zu wählen. Es genügt, wenn für die getroffene Rege-

lung ein sachlich vertretbarer Grund besteht (BAG 3. Juli 2019 - 10 AZR 300/18 -  

Rn. 19 mwN; 22. Dezember 2009 - 3 AZR 895/07 - Rn. 25, BAGE 133, 33). Ein 

Verstoß gegen den Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG ist erst dann anzuneh-

men, wenn die Tarifvertragsparteien es versäumt haben, tatsächliche Gemein-

samkeiten oder Unterschiede der zu ordnenden Lebensverhältnisse zu berück-

sichtigen, die so bedeutsam sind, dass sie bei einer am Gerechtigkeitsgedanken 

orientierten Betrachtungsweise hätten beachtet werden müssen (BAG 29. Sep-

tember 2020 - 9 AZR 364/19 - Rn. 47 mwN). Die in einer Tarifregelung vorgese-

henen Differenzierungsmerkmale müssen im Normzweck angelegt sein und dür-

fen ihm nicht widersprechen (BAG 29. September 2020 - 9 AZR 364/19 - Rn. 47 

mwN). 

Der allgemeine Gleichheitssatz kommt insbesondere zur Anwendung, 

wenn bei einer Regelung unterschiedliche Gruppen gebildet werden. Eine unter-

schiedliche Gruppenbildung liegt vor, wenn für verschiedene Arbeitnehmergrup-

pen unterschiedliche Rechtsfolgen vorgesehen werden. Dann verlangt der 

Gleichheitssatz, dass diese Unterscheidung sachlich gerechtfertigt ist. Dabei ver-

stößt eine sachverhaltsbezogene Ungleichbehandlung erst dann gegen den all-

gemeinen Gleichheitssatz, wenn sie willkürlich ist, weil sich ein vernünftiger 

Grund für die Differenzierung nicht finden lässt. Dagegen ist bei einer personen-

bezogenen Ungleichbehandlung der Gleichheitssatz bereits dann verletzt, wenn 

eine Gruppe von Normadressaten im Vergleich zu anderen Normadressaten an-

ders behandelt wird, obwohl zwischen beiden Gruppen keine Unterschiede von 

solcher Art und solchem Gewicht bestehen, dass sie die Ungleichbehandlung 

rechtfertigen könnten (vgl. BAG 18. Dezember 2008 - 6 AZR 890/07 - Rn. 22; zu 

einer Regelung in einer Betriebsvereinbarung BAG 16. Februar 2010 - 3 AZR 

216/09 - Rn. 29 f., BAGE 133, 158). 
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b)  Danach hält sich § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB jedenfalls dann 

nicht innerhalb der den Tarifvertragsparteien durch Art. 3 Abs. 1 GG gesetzten 

Grenzen, wenn Arbeitnehmer „auf Abruf“ - wie der Kläger - regelhaft und verste-

tigt über die arbeitsvertragliche Grundarbeitszeit hinaus in erheblichem Umfang 

vergütete Zusatzarbeit leisten bis zum Arbeitszeitvolumen eines Vollzeitarbeit-

nehmers iSd. MTV Nr. 14.  

aa) Zulässig ist es, im Rahmen der Zusage einer betrieblichen Altersversor-

gung nur an bestimmte Entgeltbestandteile anzuknüpfen. Da es sich um eine 

freiwillige Leistung handelt, können der Arbeitgeber und auch die Tarifvertrags-

parteien die Höhe der Versorgung frei bestimmen. Sie sind auch nicht gehalten, 

alle Entgeltkomponenten in die Berechnung der Versorgungsbezüge einzubezie-

hen (vgl. BAG 10. Dezember 2019 - 3 AZR 478/17 - Rn. 64 mwN).  

Hiernach spricht grundsätzlich nichts gegen die Regelung in § 5 Abs. 1 

TV LH BRB, wonach das rentenfähige Einkommen auf die jeweilige Grundvergü-

tung begrenzt wird. Wird dementsprechend nur im Umfang der tariflich regelmä-

ßigen oder der vertraglich vereinbarten Grundarbeitszeit gearbeitet bzw. Mehrar-

beit in Form von Freizeit ausgeglichen, werden alle Arbeitnehmer - auch Arbeit-

nehmer „auf Abruf“ - in Bezug auf die betriebliche Altersversorgung gleichbehan-

delt. Gleiches mag gelten, wenn Arbeitnehmer „auf Abruf“ gelegentlich und nicht 

regelhaft Zusatzarbeit leisten. 

Führt eine Regelung wie in § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB aller-

dings dazu, dass in Fällen, in denen Arbeitnehmer „auf Abruf“ regelhaft und ver-

stetigt über ihre Grundarbeitszeit hinaus tätig werden und somit Zusatzarbeit bis 

hin zur Vollzeit leisten, die Vergütung hierfür aber nicht rentenwirksam wird, so 

werden sie gegenüber vergleichbaren Arbeitnehmern mit fest vereinbarter Ar-

beitszeit bei dadurch verdienter Grundvergütung schlechter behandelt. Sie wer-

den dann - so auch der Kläger - aus einer Vergütungsregelung zur betrieblichen 

Altersversorgung ausgenommen. Denn anders als bei Arbeitnehmern mit tarifli-

cher Grundvergütung sind diese Arbeitszeiten nicht rentenwirksam. 
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bb) Ein sachlicher, die schlechtere Behandlung der Arbeitnehmer „auf Abruf“ 

rechtfertigender Grund liegt unter keinem Gesichtspunkt vor.  

(1) Arbeitnehmer „auf Abruf“ und Arbeitnehmer mit fest vereinbarter Arbeits-

zeit bei dadurch verdienter Grundvergütung sind zumindest in Bezug auf Leis-

tungen der betrieblichen Altersversorgung als vergleichbar im Sinne von Art. 3 

Abs. 1 GG anzusehen. Es handelt sich um Arbeitnehmer der Beklagten, die - ggf. 

über eine vertragliche Bezugnahmeklausel - Leistungen der betrieblichen Alters-

versorgung nach demselben Tarifvertrag erwerben. Sie unterscheiden sich letzt-

lich nur durch die Vertragsgestaltung. 

(2) Eine personenbezogene Ungleichbehandlung ist vorliegend nicht ge-

rechtfertigt. Der vorgenannte Unterschied zwischen Arbeitnehmern „auf Abruf“ 

und Arbeitnehmern mit fest vereinbarter Arbeitszeit ist nicht von solchem Ge-

wicht, dass er eine Ungleichbehandlung bei der betrieblichen Altersversorgung 

rechtfertigt. 

(3) Auch für eine sachverhaltsbezogene Ungleichbehandlung lässt sich kein 

vernünftiger Grund finden. Aus dem tarifvertraglichen Leistungszweck lässt sich 

kein Grund herleiten, der es unter Berücksichtigung aller Umstände rechtfertigt, 

dass die Gruppe der Arbeitnehmer „auf Abruf“ für vergütete Zusatzarbeit, die re-

gelhaft und verstetigt geleistet wird, keine betriebliche Altersversorgung - be-

grenzt auf die regelhafte Vollzeit - erhält. Vielmehr gebietet der Regelungszweck 

der §§ 4, 5 TV LH BRB die - anteilige - Gleichbehandlung der Arbeitnehmer „auf 

Abruf“.  

(a) Betriebliche Altersversorgung hat Versorgungs-, aber auch Entgeltcha-

rakter (vgl. BAG 22. September 2020 - 3 AZR 433/19 - Rn. 42 mwN; 26. April 

2018 - 3 AZR 19/17 - Rn. 40). Sie stellt eine Gegenleistung für die Beschäfti-

gungszeit dar (vgl. BAG 19. Februar 2019 - 3 AZR 198/18 - Rn. 36; 31. Juli 2018  

- 3 AZR 731/16 - Rn. 27, BAGE 163, 192) und damit auch für die innerhalb der 

Beschäftigung erbrachte Tätigkeit. Sie soll die wirtschaftliche Lage der Arbeitneh-

mer im Alter verbessern (BAG 30. November 2010 - 3 AZR 754/08 - Rn. 33). 
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Dieser Versorgungs- und Entgeltcharakter, der im Allgemeinen Zweck 

von Leistungen der betrieblichen Altersversorgung ist, kommt auch in den Rege-

lungen des TV LH BRB zum Ausdruck. Die Arbeitnehmer erwerben für jedes Jahr 

der Betriebszugehörigkeit Rentenbausteine auf der Grundlage des jährlichen 

rentenfähigen Einkommens. Damit ist die Altersversorgung auch Gegenleistung 

für die erbrachte Arbeitsleistung und verbessert die finanzielle Lage der Arbeit-

nehmer im Rentenalter.  

(b) Soweit Arbeitnehmer, wie der Kläger, regelhaft und verstetigt vergütete 

Arbeitsleistung erbringen, liegt eine Tätigkeit vor, die es nach dem Entgeltzweck 

betrieblicher Altersversorgung rechtfertigt, bei deren Bemessung berücksichtigt 

zu werden. Der Entgeltzweck kann daher die Herausnahme nicht rechtfertigen.  

Auch der Versorgungszweck rechtfertigt die Herausnahme nicht. Zwar 

kann der Arbeitgeber und können erst recht die Tarifvertragsparteien ein Versor-

gungsniveau festlegen, das sich anteilig an dem im Arbeitsverhältnis erreichten 

Lebensstandard orientiert. Sie sind deshalb - wie ausgeführt - berechtigt, feste 

Vergütungsbestandteile außer Anrechnung zu lassen oder von vornherein ein 

niedrigeres Versorgungsniveau festzulegen. Ebenso können sie Entgeltbestand-

teile außer Betracht lassen, die den Lebensstandard nicht typisch beeinflussen. 

Sobald jedoch Entgeltanteile aufgrund der praktischen Handhabung feststehen 

und damit den Lebensstandard typischerweise prägen, darf ihre Außerachtlas-

sung nicht zu einem niedrigeren Versorgungsniveau führen als bei anderen Ar-

beitnehmern. 

So liegt der Fall hier. Der Kläger hatte eine schützenswerte Vergütungs-

erwartung, die sich auch auf die regelhaft verstetigte Zusatzarbeit bezog. Diese 

fiel monatlich in erheblichem Umfang an, bis hin zur Vollzeit. Der Kläger konnte 

seinen Lebensstandard auf das entsprechende Entgelt einrichten, da es sich 

nicht nur um vereinzelte zusätzliche Arbeitsstunden handelte. Bis zur Stunden-

zahl eines Vollzeitarbeitnehmers nach dem MTV Nr. 14, über die hinaus auch 

dieser kein rentenfähiges Einkommen beziehen kann, liegt damit eine nach dem 

Versorgungszweck der betrieblichen Altersversorgung nicht gerechtfertigte Un-

gleichbehandlung vor.  
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Eine die Stundenzahl eines Vollzeitarbeitnehmers nach dem MTV Nr. 14 

überschreitende Stundenzahl überstiege dagegen das höchstmögliche in diesem 

Tarifvertrag vorgesehene Versorgungsniveau. Insoweit ist die Nichtberücksichti-

gung regelhafter und verstetigt geleisteter Arbeitszeit durch den Versorgungs-

zweck gerechtfertigt. Eine Berücksichtigung derartiger Stunden macht der Kläger 

aber auch nicht geltend.  

(c)  An der ungerechtfertigten Ungleichbehandlung ändert der Umstand, 

dass Generalisierungen und Typisierungen durch die Tarifvertragsparteien zu-

lässig sind, nichts.  

(aa) Tarifvertragsparteien dürfen bei der Gruppenbildung generalisieren und 

typisieren. Sie dürfen also bestimmte, in wesentlichen Elementen gleichgeartete 

Lebenssachverhalte normativ zusammenfassen und können Besonderheiten, 

die im Tatsächlichen durchaus bekannt sind, generalisierend vernachlässigen, 

sofern die von ihnen vorgenommenen Verallgemeinerungen im Normzweck an-

gelegt sind und diesem nicht widersprechen. Die bei einer solchen Typisierung 

entstehenden, unvermeidlichen Ungerechtigkeiten und Härten in einzelnen, be-

sonders gelagerten Fällen, in denen die Interessenlage von der von den Tarifver-

tragsparteien als typisch angenommenen abweicht, sind hinzunehmen, wenn sie 

nicht besonders schwer wiegen und nur unter Schwierigkeiten vermeidbar wären 

(vgl. BAG 14. April 2011 - 6 AZR 734/09 - Rn. 20 mwN). Nicht zulässig ist, dass 

in einem größeren Umfang systemwidrige Benachteiligungen entstehen (BAG 

7. März 1995 - 3 AZR 282/94 - zu B II 2 d ee der Gründe, BAGE 79, 236).  

(bb) Diesen Anforderungen genügt die Beschränkung des rentenfähigen Ein-

kommens auf die Vergütung der Grundarbeitszeit bei Abrufarbeitnehmern nicht.  

(aaa) Zunächst kann nicht angenommen werden, dass es nur im Einzelfall zu  

- sonst nur schwer vermeidbaren - systemwidrigen Ungerechtigkeiten kommt  

oder dass solche nicht besonders schwer wiegen. 
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Die Ungleichbehandlung wiegt zum einen schwer. Würde die Vergütung 

für die vom Kläger geleistete Zusatzarbeit - bis zur Grenze der regelmäßigen 

Vollzeit - für die Bestimmung des rentenfähigen Einkommens und somit für die 

Berechnung der jährlichen Rentenbausteine zugrunde gelegt, so erhöhten sich 

diese und die sich hieraus ergebende zukünftige monatliche Betriebsrente in er-

heblichem Umfang. Bezogen auf den Monat betrug die Zusatzarbeit und die hier-

für bezogene Vergütung etwa 75 vH in den Monaten, in denen der Kläger Vollzeit 

gearbeitet hat. Zudem ließe sich die Ungerechtigkeit der Rentenberechnung un-

schwer vermeiden, indem nicht nur die Vergütung für die vereinbarte Grundar-

beitszeit, sondern die Vergütung für die regelhaft verstetigte Zusatzarbeit - bis 

zur Grenze der regelmäßigen Vollzeit nach dem MTV Nr. 14 - herangezogen 

würde. 

Zum anderen wäre auch unschwer eine andere Lösung denkbar. Die Ta-

rifvertragsparteien könnten sich an der für die Entgeltfortzahlung im Krankheits-

fall geltenden gesetzlichen Regelung orientieren. Für die Berechnung der Ent-

geltfortzahlung im Krankheitsfall gilt nach § 4 Abs. 1 EFZG ein modifiziertes Ent-

geltausfallprinzip. Besteht ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

(§ 3 Abs. 1 EFZG), ist dem Arbeitnehmer nach § 4 Abs. 1 EFZG das ihm bei der 

für ihn maßgebenden regelmäßigen Arbeitszeit zustehende Arbeitsentgelt fort-

zuzahlen (st. Rspr., vgl. BAG 8. November 2017 - 5 AZR 11/17 - Rn. 44, 

BAGE 161, 33). Gemäß § 4 Abs. 1a EFZG gehört zum fortzuzahlenden Entgelt 

nicht das zusätzlich für Überstunden gezahlte Entgelt. Überstunden iSv. § 4 

Abs. 1a EFZG liegen vor, wenn die individuelle regelmäßige Arbeitszeit des Ar-

beitnehmers überschritten wird (BAG 8. November 2017 - 5 AZR 11/17 - Rn. 45, 

aaO). Leistet der Arbeitnehmer allerdings ständig eine Arbeitszeit, die über seine 

individuelle Arbeitszeitdauer hinausgeht, kann nicht von Überstunden gespro-

chen werden. In diesem Fall ist als geschuldete Arbeitszeit ein durchschnittlicher 

Wert zu ermitteln (BAG 8. November 2017 - 5 AZR 11/17 - Rn. 45 mwN, aaO). 
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(bbb) Zudem spricht viel dafür, dass die Tarifvertragsparteien das Anfallen ver-

einbarter Zusatzarbeit in Abrufarbeitsverhältnissen als nicht untypisch angenom-

men haben. Die Tarifvertragsparteien dürften vielmehr vom Gegenteil ausgegan-

gen sein, dass also bei Abrufarbeitsverhältnissen durchaus verstetigt regelhaft 

Zusatzarbeit, die vergütet wird, anfallen kann. Das zeigen die Regelungen in § 16 

MTV Nr. 2 zu den Krankenbezügen und in § 24 MTV Nr. 2 zur Vergütung wäh-

rend des Urlaubs. Der Arbeitnehmer „auf Abruf“ erhält für diese Zeiten nämlich 

nicht nur die Vergütung für die vertragliche Grundarbeitszeit, sondern im Krank-

heitsfall und während des Erholungsurlaubs zusätzlich auch einen Pauschalbe-

trag zur Abgeltung von Mehrarbeitsvergütung und Zeitzuschlägen nach § 24 

Abs. 2 MTV Nr. 2. Hiernach ist also vorausgesehen worden, dass sich die typi-

sche Beschäftigungssituation eines Arbeitnehmers „auf Abruf“ nicht auf die 

Grundarbeitszeit beschränkt, sondern aufgrund der tarifvertraglich vorgesehenen 

Möglichkeit, die Arbeitszeit einvernehmlich zu verlängern (§ 5 Abs. 1 MTV Nr. 2), 

auch regelmäßig darüber hinausgehen kann. Dennoch haben die Tarifvertrags-

parteien in Bezug auf die Berechnung der Rentenbausteine keine dem gerecht 

werdende Regelung getroffen, die wertmäßig - begrenzt auf den jeweiligen Anteil 

an einer Vollzeittätigkeit für die regelmäßige Arbeitszeit - zu einer Gleichbehand-

lung mit Vollzeitarbeitnehmern führt. 

(cc) Damit ist die Beschränkung der Berücksichtigung von Arbeitsstunden 

des Klägers, die über seiner Grundarbeitszeit und unter der Vollzeitstundenzahl 

für den MTV Nr. 14 unterfallende Arbeitnehmer liegt, gleichheitswidrig. Es han-

delt sich bei der verstetigten Zusatzarbeit nicht um Überstunden, sondern um die 

regelhafte Arbeitszeit des Klägers. Letztlich war es „normal“, dass der Kläger in 

irgendeiner Form erheblich über der Grundarbeitszeit von 40 Stunden hinaus 

monatlich Arbeit leistete. 

(d) An diesem Ergebnis ändert der Einwand der Beklagten in der mündlichen 

Verhandlung vor dem Senat nichts, eine Ungleichbehandlung des Klägers könne 

im Rahmen eines Gesamtvergleichs sämtlicher Entgeltbestandteile deshalb aus-

scheiden, weil diese ggf. durch andere Vergünstigungen wie verbilligte  

(Familien-)Flüge kompensiert werde. 
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(aa) Es ist bereits zweifelhaft, ob die Beklagte aus prozessualen Gründen mit 

diesem Vortrag noch gehört werden kann. Neues tatsächliches Vorbringen - hier 

zu weiteren Entgeltbestandteilen wie Sachleistungen in Form von vergünstigten 

Flügen - ist in der Revisionsinstanz grundsätzlich ausgeschlossen (§ 559 Abs. 1 

ZPO, vgl. BAG 20. September 2016 - 3 AZR 77/15 - Rn. 79; 28. Januar 2010  

- 2 AZR 985/08 - Rn. 14, BAGE 133, 149). Auch kann nicht angenommen wer-

den, die Beklagte habe bislang keinen Anlass gehabt, diese neuen Tatsachen 

vorzutragen, denn sowohl der Inhalt des Vergleichs als auch der Umstand, dass 

sich der Kläger in den Vorinstanzen auf den allgemeinen Gleichheitssatz nach 

Art. 3 Abs. 1 GG berufen hat, waren der Beklagten bekannt. 

(bb)  Aber selbst wenn man den Einwand der Beklagte zu ihren Gunsten be-

rücksichtigte, änderte dies nichts an dem gefundenen Ergebnis.  

Dabei kann im Einzelnen dahinstehen, unter welchen Umständen unter-

schiedliche Vergütungsbestandteile geeignet sind, eine Ungleichbehandlung bei 

anderen Vergütungsbestandteilen auszugleichen. Jedenfalls solche Bestandteile 

wie Flugmeilen, die allen Arbeitnehmern unabhängig von der für den Einzelnen 

geltenden Arbeitszeit gewährt werden, sind nicht geeignet, Nachteile bei einer 

arbeitszeitbezogenen Vergütung auszugleichen. Sie haben nämlich einen völlig 

anderen Zweck und zwar, die Verbundenheit des Arbeitnehmers mit dem Arbeits-

verhältnis zu fördern. Dass sonstige Vorteile gerade für dem MTV Nr. 2 unterfal-

lende Arbeitnehmer bestehen, hat die Beklagte nicht angeführt. Es ist auch nicht 

ersichtlich. 

c) Der Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG führt dazu, dass die Regelung in § 5 

Abs. 1 Satz 2 Buchst. c TV LH BRB teilnichtig ist (§ 134 BGB) ist, nämlich soweit 

Arbeitnehmer „auf Abruf“ - wie dargelegt - benachteiligt werden. Dies begründet 

den Anspruch des Klägers auf die vorenthaltene Vergünstigung (zur Teilnichtig-

keit einer tariflichen Regelung vgl. etwa BAG 18. März 2010 - 6 AZR 156/09 -  

Rn. 52, BAGE 133, 354). Der Kläger kann verlangen, dass das rentenfähige Ein-

kommen - entsprechend der Regelungen für die Vollzeitarbeitnehmer in anteili-

gem Umfang - nach § 5 Abs. 1 Satz 2 Buchst. a TV LH BRB berechnet wird. 

Maßgeblich ist insoweit die Vergütung für die von ihm tatsächlich geleisteten 
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Stunden begrenzt auf die regelmäßig zu leistenden Monatsstunden eines ver-

gleichbaren Vollzeitarbeitnehmers - zzgl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld - diese 

begrenzt auf den Grundvergütungsanteil eines vergleichbaren Vollzeitarbeitneh-

mers - und des anteiligen Zuschlags zum Urlaubsgeld gemäß dem VE TV Nr. 3 

in der jeweiligen Fassung. 

aa) Verstößt eine tarifliche Regelung gegen den allgemeinen Gleichheits-

satz, haben die in unzulässiger Weise ausgeschlossenen Personen Anspruch 

auf die vorenthaltene Vergünstigung jedenfalls dann, wenn entweder die Tarif-

vertragsparteien nur auf diesem Weg dem Gleichheitssatz Rechnung tragen kön-

nen oder wenn anzunehmen ist, dass sie bei Beachtung des Gleichheitssatzes 

alle zu berücksichtigenden Personen in die Vergünstigung einbezogen hätten 

(BAG 19. Juli 2011 - 3 AZR 398/09 - Rn. 37, BAGE 138, 332). 

bb) Danach hat der Kläger Anspruch auf die von ihm begehrte Feststellung, 

nämlich - anteilig - die Berechnung seiner Betriebsrentenbausteine mit der Ver-

gütung für die tatsächlich von ihm geleisteten Stunden, begrenzt auf die regel-

mäßige Vollzeittätigkeit. Für die Vergangenheit kann dem Gleichheitssatz nur auf 

diese Weise Rechnung getragen werden (vgl. auch BAG 7. März 1995 - 3 AZR 

282/94 - zu B III 2 der Gründe, BAGE 79, 236). 

d)  Die vorgenannten Grundsätze gelten auch, wenn der Tarifvertrag nicht 

kraft beiderseitiger Tarifbindung, sondern aufgrund einzelvertraglicher Bezug-

nahme anzuwenden ist (vgl. BAG 19. März 2002 - 3 AZR 121/01 - zu B I der 

Gründe; 7. März 1995 - 3 AZR 282/94 - zu B II 1 der Gründe, BAGE 79, 236). 

Eine arbeitsvertragliche Bezugnahme auf die einschlägigen Tarifverträge ändert 

nichts daran, dass der Arbeitgeber diese Ordnung nicht selbst geschaffen, son-

dern lediglich das Regelungswerk der Tarifvertragsparteien übernommen hat. 

4.  Der von den Parteien geschlossene Vergleich vom 22. Februar 2017 

schließt den klägerischen Anspruch nicht aus. Dafür, dass die Parteien damit 

auch künftig fällig werdende Ansprüche wie die Ansprüche auf Betriebsrente er-
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fassen wollten, fehlt - entgegen der von der Beklagten in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat erstmals geäußerten Ansicht - jeder Anhaltspunkt. Das 

ergibt seine Auslegung. 

a) Der Senat kann die Auslegung selbst vornehmen. Zwar ist ein Vergleich 

grundsätzlich ein nichttypischer Vertrag, dessen Auslegung Sache der Tatsa-

chengerichte ist (BAG 15. September 2004 - 4 AZR 9/04 - zu I 1 b bb [1] der 

Gründe, BAGE 112, 50). Das Revisionsgericht darf die gebotene Auslegung aber 

selbst vornehmen, wenn - wie vorliegend - das Berufungsgericht die erforderli-

chen Feststellungen getroffen hat und weiterer Sachvortrag nicht zu erwarten ist 

(BAG 13. Mai 2020 - 4 AZR 489/19 - Rn. 39; 11. April 2019 - 6 AZR 104/18 -  

Rn. 29, BAGE 166, 285; 15. Februar 2017 - 7 AZR 223/15 - Rn. 27). 

b) Bei dem Vergleich vom 22. Februar 2017 handelt es sich um einen Pro-

zessvergleich. Nach §§ 133, 157 BGB sind Verträge - auch Prozessvergleiche -  

so auszulegen, wie die Parteien sie nach Treu und Glauben unter Berücksichti-

gung der Verkehrssitte verstehen mussten. Dabei ist zunächst vom Wortlaut aus-

zugehen. Zur Ermittlung des wirklichen Parteiwillens sind darüber hinaus die au-

ßerhalb der Vereinbarung liegenden Umstände einzubeziehen, soweit sie einen 

Schluss auf den Sinngehalt der Erklärung zulassen. Ebenso sind die bestehende 

Interessenlage und der mit dem Rechtsgeschäft verfolgte Zweck zu berücksich-

tigen (st. Rspr., vgl. BAG 27. Mai 2020 - 5 AZR 101/19 - Rn. 14; 20. November 

2019 - 5 AZR 578/18 - Rn. 22; 25. Januar 2017 - 4 AZR 522/15 - Rn. 25; 

24. September 2015 - 2 AZR 716/14 - Rn. 35, BAGE 153, 20). 

c) Hinsichtlich des Vergleichswortlauts des beim Bundesarbeitsgericht ge-

schlossenen Vergleichs gilt Folgendes: 

aa)  Das Landesarbeitsgericht hat folgenden Vergleichswortlaut im Tatbe-

stand des Urteils festgestellt: 

         „1. Die Parteien sind sich darüber einig, dass das zwi-
schen ihnen bestehende Arbeitsverhältnis ab dem 
01. Februar 2017 auf Basis der unter dem 01. Februar 
2017 außergerichtlich vereinbarten einvernehmlichen 
Versetzung fortgesetzt wird.  
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 2. Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass das 
Arbeitsverhältnis für die Vergangenheit und bis zum 
01. Februar 2017 ordnungsgemäß abgerechnet 
wurde. 

 3. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander 
aufgehoben. 

 4. Damit ist der vorliegende Rechtsstreit erledigt. Gleich-
ermaßen erledigt ist auch das Verfahren vor dem Hes-
sischen Landesarbeitsgericht 4 Sa 1296/15. Das Bun-
desarbeitsgericht wird ermächtigt, dem  
Hessischen Landesarbeitsgericht die Erledigung mit-
zuteilen.“ 

 

bb) Wie sich aus den dem Senat vorliegenden Revisionsakten des Vorver-

fahrens (- 10 AZR 620/16 -), deren Inhalt insoweit auch in der mündlichen Ver-

handlung vor dem Senat erörtert wurde, ergibt, lautet Nr. 2 des Vergleichs jedoch 

wie folgt: 

         „2. Die Parteien sind sich ferner darüber einig, dass das Ar-
beitsverhältnis für die Vergangenheit und bis 01. Februar 
2017 ordnungsgemäß abgerechnet wurde und sämtliche 
dem Kläger zustehende Vergütung ausbezahlt wurde.“ 

 

cc) Bei der Auslegung zugrunde zu legen ist der wirkliche Vergleichswort-

laut. Das Landesarbeitsgericht hat in seinem Tatbestand auf die Mitteilung der 

Beklagten an den Kläger vom 3. Februar 2017, die zur Akte des Landesarbeits-

gerichts gereicht worden war, verwiesen. Darin wiederum ist das Aktenzeichen, 

zu dem der gerichtliche Vergleich geschlossen worden war, benannt worden 

(- 10 AZR 620/16 -). Durch die Benennung des Aktenzeichens ist der wahre In-

halt des Vergleichs, der den Parteien zudem bekannt war, in Bezug genommen 

und maßgeblich. Die fehlerhafte, unvollständige Wiedergabe des Vergleichstexts 

im Tatbestand des landesarbeitsgerichtlichen Urteils ist unerheblich.  

d) Schon der Wortlaut, die Parteien seien sich einig, dass das Arbeitsver-

hältnis für die Vergangenheit bis zum 1. Februar 2017 ordnungsgemäß abge-

rechnet sei, spricht gegen einen Verzicht des Klägers auf Ansprüche aus seiner 
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betrieblichen Altersversorgung. Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet ab-

rechnen nämlich: eine Schlussrechnung aufstellen, eine Geldangelegenheit erle-

digen/in Ordnung bringen (vgl. Brockhaus Wahrig Deutsches Wörterbuch 

18. Aufl. Begriff: abrechnen). Auch in der Rechtsprechung wird der Begriff im 

Sinne von „mit jemandem eine Geldangelegenheit in Ordnung zu bringen“ ver-

standen (vgl. BAG 5. September 2002 - 8 AZR 702/01 - zu II 2 der Gründe mwN). 

Außerdem ist nach dem Wortlaut zu bezweifeln, dass die Vereinbarung eine 

rechtsgeschäftliche Erklärung enthält, die eine Erfüllung etwaiger noch offener 

Vergütungsansprüche des Klägers betrifft. Von der „Abrechnung“ des Arbeitsent-

gelts in Textform iSd. § 108 Abs. 1 GewO ist der Vergütungsanspruch nämlich 

zu trennen (vgl. BAG 24. Mai 2017 - 5 AZR 251/16 - Rn. 59). Jedenfalls aber kön-

nen Ansprüche des Klägers auf betriebliche Altersversorgung von der „ordnungs-

gemäßen Abrechnung“ nicht umfasst sein, denn mangels Fälligkeit der Ansprü-

che kann insoweit weder eine Schlussrechnung aufgestellt noch eine Geldange-

legenheit in Ordnung gebracht sein. Das bestätigen die jährlichen Mitteilungen 

der Beklagten - bzw. der Rechtsvorgängerin - an den Kläger, wonach eine Über-

prüfung und gegebenenfalls erforderliche Berichtigung vorbehalten blieb. Zudem 

wurde die ordnungsgemäße Abrechnung für die Vergangenheit in einen unmit-

telbaren Zusammenhang mit der erfolgten Zahlung gestellt. Auch das spricht da-

gegen, dass betriebliche Altersversorgung von der Regelung erfasst war. Dass 

unter die „ordnungsgemäße Abrechnung“ nur bereits fällige Gehaltsansprüche 

fallen, war offensichtlich von den Parteien auch so verstanden worden, denn bis 

zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat bestand insoweit kein Streit.  

Auch der Zusammenhang, in dem die Erledigungserklärungen abgege-

ben wurden, spricht für dieses Verständnis. Die Parteien hatten einen Rechts-

streit über den Umfang der Arbeitszeitverpflichtung des Klägers geführt. Der Klä-

ger hatte geltend gemacht, eine Vollzeitkraft zu sein. Ansprüche des Klägers auf 

Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach dem TV LH BRB waren we-

der Gegenstand des Vorprozesses noch der Vergleichsverhandlungen. Hierfür 

ergeben sich weder aus dem schriftsätzlichen Vorbringen der Parteien noch aus 

der mündlichen Verhandlung vor dem Senat Anhaltspunkte. Damit bestand für 

die Beklagte kein Anlass davon auszugehen, der Kläger wolle auf Ansprüche 
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seiner betrieblichen Altersversorgung verzichten. An die Feststellung eines Ver-

zichtswillens sind hohe Anforderungen zu stellen. Ein Erlass liegt im Zweifel nicht 

vor. Selbst bei eindeutig erscheinender Erklärung des Gläubigers darf ein Ver-

zicht nicht angenommen werden, ohne dass bei der Feststellung zum erklärten 

Vertragswillen sämtliche Begleitumstände berücksichtigt worden sind. Wenn 

feststeht, dass eine Forderung entstanden ist, verbietet dieser Umstand im All-

gemeinen die Annahme, der Gläubiger habe sein Recht einfach wieder aufgege-

ben (BGH 19. September 2006 - X ZR 49/05 - Rn. 27; 15. Januar 2002 - X ZR 

91/00 - zu 4 der Gründe mwN). 

Diesem Ergebnis entspricht auch die Auslegungsregel, wonach durch ei-

nen Prozessvergleich regelmäßig der Streit über den Gegenstand des Verfah-

rens beigelegt wird (vgl. BAG 23. August 1994 - 3 AZR 825/93 - zu II 1 a der 

Gründe). Soll dem Vergleich also ein weiter gehender Umfang, insbesondere die 

Erledigung weiterer Ansprüche, die nicht Gegenstand des Rechtsstreits waren, 

beigemessen werden, so ist dies deutlich zum Ausdruck zu bringen. Das ist hier 

nicht der Fall. Nach der Erledigungsklausel in Ziff. 4 des Vergleichs sollten nur 

der „vorliegende Rechtsstreit“ sowie - insoweit ausdrücklich benannt - der 

Rechtsstreit zu dem Aktenzeichen - 4 Sa 1296/15 - vor dem Hessischen Landes-

arbeitsgericht erledigt sein. Zum Rechtsstreit gehören alle Ansprüche, über die 

das Gericht bei Fortsetzung des Vergleichs entschieden hätte (vgl. BAG 16. Ja-

nuar 2003 - 2 AZR 316/01 - zu B II 2 a der Gründe) - vorliegend also nicht die 

Ansprüche des Klägers aus betrieblicher Altersversorgung. Diese hängen im Üb-

rigen hier nach dem Vorgesagten nicht davon ab, dass sich die Arbeitszeit des 

Klägers rechtsverbindlich erhöht, sondern lediglich davon, dass er tatsächlich re-

gelhaft und verstetigt zusätzliche Stunden geleistet hat. Dass der Rechtsstreit 

zum Aktenzeichen - 4 Sa 1296/15 - vor dem Hessischen Landesarbeitsgericht 

betriebliche Altersversorgung betraf, hat die Beklagte nicht behauptet. Es ist auch 

fernliegend. 

 
 
 
 
 
 

81  



 - 29 - 3 AZR 618/19 
 

ECLI:DE:BAG:2021:230221.U.3AZR618.19.0  
 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1, § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. 

 Zwanziger  Roloff  Günther-Gräff  

  C. Reiter  Böning   
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